
L I E F E R -  U N D  Z A H L U N G S B E D I N G U N G E N  
der Karl Dungs Ges.m.b.H. 

zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern  
I.  Allgemeines 
1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese 

Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertrag-
liche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende 
Einkaufsbedingungen des Bestellers werden 
auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsin-
halt. Ein Vertrag kommt -mangels besonderer 
Vereinbarung- mit unserer schriftlichen Auftrags-
bestätigung zustande. 

2. Wir behalten uns an Mustern, Kostenvoran-
schlägen, Zeichnungen u.ä., Informationen kör-
perlicher und unkörperlicher Art -auch in elektro-
nischer Form- Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden.  

3. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rah-
menvereinbarung auch für alle weiteren Rechts-
geschäfte zwischen den Vertragsparteien. 

II.  Preis und Zahlung 
1. Unsere Preise gelten ab Werk Salzburg aus-

schließlich Verpackung zuzüglich der jeweils gel-
tenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  

2. Mangels einer abweichenden Vereinbarung sind 
unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug in Eu-
ro zu bezahlen.  

3. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen 
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

5. Sollten sich Lohnkosten zwischen Vertrag-
sabschluß und Lieferung auf Grund kollektivver-
traglicher Regelungen in der Branche oder in-
nerbetrieblicher Abschlüsse oder sollten sich an-
dere für die Kalkulation relevante Kostenstellen 
oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten, 
wie etwa für Materialien, Energie, Transporte, 
Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so 
sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu 
erhöhen oder zu ermäßigen. 

III.  Lieferzeit, Lieferverzögerung 
1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für 

Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterla-
gen, erforderlichen Genehmigungen und Freiga-
ben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhal-
tung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen 
angemessen. Dies gilt nicht, wenn wir die Verzö-
gerung zu vertreten haben.  

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere 
Gewalt zurückzuführen, verlängern sich die Fris-
ten angemessen. 

3. Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine 
und Lieferfristen bis zu 1 Woche zu überschrei-
ten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kun-
de nach Setzung einer angemessenen Nachfrist 
von jedenfalls 10 Werktagen vom Vertrag zu-
rücktreten, soferne die Lieferung binnen der ge-
setzten Nachfrist nicht erfolgt.  

 Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen 
sich ausschließlich nach Abschnitt VII. Pkt. 2 
dieser Bedingungen.  

IV.  Gefahrübergang, Abnahme 
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung 

auf den Besteller über, wenn der Liefergegens-
tand zum Versand gebracht oder abgeholt wor-
den ist. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers 
werden Lieferungen von uns gegen die üblichen 
Transportrisiken versichert.  

2. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den 
Besteller zumutbar.  

V.  Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Lieferge-

genstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor.  

2. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder 
veräußern noch verpfänden noch zur Sicherung 

übereignen. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme 
oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat der 
Besteller uns unverzüglich zu unterrichten.  

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur 
Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mah-
nung berechtigt und der Besteller ist zur Heraus-
gabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Ei-
gentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Lie-
fergegenstands durch uns gelten nicht als Rück-
tritt vom Vertrag.  

4. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens berechtigt uns vom Vertrag zurückzutreten 
und die sofortige Rückgabe des Liefergegens-
tandes zu verlangen.  

5. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbe-
haltsware, insbesondere für die Gefahr und den 
Untergang, den Verlust oder die Verschlechte-
rung. 

6. Soferne der Erwerber die von uns gelieferten 
Waren oder Sachen vor Erfüllung sämtlicher un-
serer Forderungen verarbeitet oder bearbeitet, 
erwirbt er dadurch nicht Eigentum daran. Wir er-
werben Miteigentum an der dadurch entstande-
nen neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
von uns gelieferten Waren zu den anderen ver-
arbeiteten Waren im Zeitpunkt der Ver- oder Be-
arbeitung. 

VI.  Gewährleistung 
Für Sachmängel haften wir wie folgt:  

1. Die Ware ist nach Ablieferung unverzüglich – 
längsten aber binnen 6 Werktagen zu unter-
suchen. Mängel sind uns unverzüglich, 
längstens aber binnen 9 Werktagen nach Ab-
lieferung unter Bekanntgabe von Art und Um-
fang des Mangels schriftlich bekannt zu ge-
ben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich, 
längstens aber binnen 3 Werktagen nach ih-
rer Entdeckung schriftlich zu rügen. Wird ei-
ne Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig 
erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Bei 
der Mangelbehebung haben wir das Recht, 
zwischen Verbesserung und Austausch zu 
wählen. Alle diejenigen Teile sind unentgelt-
lich nach unserer Wahl nachzubessern oder 
neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem 
Gefahrübergang liegenden Umstandes als 
mangelhaft herausstellen. Die Feststellung 
solcher Mängel ist uns unverzüglich schrift-
lich zu melden. Ersetzte Teile werden unser 
Eigentum. 

2. Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinen-
den Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat 
der Besteller uns die erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben; anderenfalls sind wir von der 
Haftung für die daraus entstehenden Folgen be-
freit. Nur bei Gefahr im Verzug hat der Besteller 
das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen zu verlangen.  

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatz-
lieferung entstehenden Kosten tragen wir -soweit 
sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt 
- die Kosten des Ersatzstückes einschließlich 
des Versandes sowie die angemessenen Kosten 
des Aus- und Einbaues. 

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Ver-
trag, wenn wir -unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Ausnahmefälle- eine uns gesetzte an-
gemessene Frist für die Nachbesserung oder Er-
satzlieferung wegen eines Sachmangels frucht-
los verstreichen lassen. Liegt nur ein geringfügi-
ger Mangel vor, steht dem Besteller ausschließ-
lich ein Recht zur Minderung des vereinbarten 
Preises zu. Das Recht auf Minderung des ver-
einbarten Preises ist ansonsten ausgeschlossen.  

5. Keine Gewähr übernehmen wir insbesondere in 
folgenden Fällen: Ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, 
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachläs-
sige Behandlung, nicht ordnungsgemäße War-

tung -sofern sie nicht von uns zu verantworten 
sind. 

6. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachge-
mäß nach, haften wir nicht für die daraus entste-
henden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere 
vorherige Zustimmung vorgenommene Änderun-
gen des Liefergegenstandes.  

VII.  Haftung 
1. Wenn der Liefergegenstand durch unser Ver-

schulden infolge unterlassener oder fehlerhafter 
Ausführung von vor oder nach Vertragsschluß 
erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder 
durch die Verletzung anderer vertraglicher Ne-
benverpflichtungen -insbesondere Anleitung für 
Bedienung und Wartung des Liefergegenstands- 
vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet 
werden kann, so gelten unter Ausschluß weiterer 
Ansprüche des Bestellers die Regelungen der 
Abschnitte VI und VII Pkt. 2 entsprechend 

2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, haften wir - aus welchen 
Rechtsgründen auch immer - nur  

- bei Vorsatz; 
- bei grober Fahrlässigkeit unserer Organe oder 

leitender Angestellter; 
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, 

Gesundheit; 
- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder 

deren Abwesenheit wir garantiert haben; 
- Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkt-

haftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Regressberechtigte weist nach, dass 
der Fehler in unserer Sphäre verursacht und 
zumindest grob fahrlässig verschuldet worden 
ist. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.  

VIII.  Verjährung 
Alle Ansprüche des Bestellers -aus welchen 
Rechtsgründen auch immer- verjähren in zwölf 
Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges Ver-
halten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkt-
haftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. 
Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder 
für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht haben.  

IX.  Softwarenutzung 
1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, 

wird dem Besteller ein nicht ausschließliches 
Recht eingeräumt, die gelieferte Software ein-
schließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie 
wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten 
Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der 
Software auf mehr als einem System ist unter-
sagt.  

2. Alle sonstigen Rechte an der Software und den 
Dokumentationen einschließlich der Kopien blei-
ben bei uns. Die Vergabe von Unterlizenzen ist 
nicht zulässig.  

X.  Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
1. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbar-

keit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich aus-
geschlossen. 

2. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten ist ausschließlich 
das sachlich zuständige Gericht der Landes-
hauptstadt Salzburg zuständig. 

XI.  Salvadorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teil-
weise unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so berührt dies die Gültigkeit der übri-
gen Bedingungen nicht. An Stelle der ungültigen 
oder unwirksamen Bestimmung tritt eine Ver-
tragsbestimmung, welche der Parteienabsicht 
und dem Vertragszweck an ehesten entspricht. 

XII.  Verbrauchergeschäfte 
Für Verbrauchergeschäfte gelten die Bestim-
mungen des Konsumentenschutzgesetzes. 
 

 Stand: 2009 


